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sprechende Schritte zur Klärung dieser Frage versucht Er 
hat sich also auch nicht wie ein Benutzer verhalten.

Die Entscheidung darüber, worin die Benutzungshand
lung besteht und wer folglich Benutzer ist, hat stets vom 
Inhalt der Lösung der gestellten Aufgabe auszugehen. Dazu 
ist die Frage zu beantworten, wessen Erzeugnis oder Be
triebsablauf verändert wird. Der Vorschlag der Kläger, statt 
der im Projekt vorgesehenen drei Heizhäuser nur eins zu 
errichten, berührt von seinem inhaltlichen Anliegen her un
mittelbar die Interessen des später für die Gesamtanlage 
Verantwortlichen. Das ist aber nicht der Verklagte, sondern 
der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung. Der Verklagte 
errichtet das Bauwerk auf der Grundlage des abgeschlosse
nen Bauleistungsvertrags ausschließlich nach den vereinbar
ten Bedingungen. Er wird daher nicht Benutzer dieses Vor
schlags sein, da dieser nicht unmittelbar seinen Betriebsab
lauf berührt oder gar verändert.

Aus diesen Gründen hätte das Bezirksgericht das Urteil 
des Kreisgerichts aufheben und den Streitfall zUrückverwei- 
sen müssen. Dabei wäre das Kreisgericht anzuhalten gewe
sen, den Klägern rechtliche Hinweise zu geben und sie über 
die Möglichkeiten zu belehren, gemäß § 35 ZPO zu beantra
gen, den VEB Kommunale Wohnungsverwaltung als weite
ren Verklagten in das Verfahren einzubeziehen. Hätten die 
Kläger diesen Antrag gestellt, wäre dann darüber zu befin
den gewesen, welcher der beiden Verklagten zur Vergü
tungszahlung verpflichtet ist.

Dabei wäre ggf. der Beschluß der Konfliktkommission 
aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben gewesen. 
Nach § 1 Abs. 1 Ziff, 1 der 1. DB zur ZPO ist nicht die Kon
fliktkommission, sondern das zuständige Kreisgericht direkt 
anzurufen, wenn sich der Anspruch auf Vergütung aus einem 
Neuerervorschlag gegen einen Betrieb richtet, zu dem der 
Werktätige in keinem Arbeitsrechtsverhältnis steht und 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Vorschlags auch nicht 
gestanden hat. Das trifft hier dann zu, wenn der Verklagte 
nicht als Benutzer in Betracht kommt.

§§ 260 ff., 253 AGB.
Ein Werktätiger, der es unterläßt, sich nach Beendigung 
seines Aufenthaltes in dem ihm vom Betrieb bereitgestell
ten Arbeiterwohnheim entsprechend der ihm bekannten 
Heimordnung ordnungsgemäß abzumelden, begeht eine Ar
beitspflichtverletzung und ist, wenn dem Betrieb dadurch 
ein Schaden entsteht (z. B. in Form von Belegungskosten für 
nicht belegte Bettenplätze) für diesen Schaden materiell 
verantwortlich. Bei der Festlegung der Höhe des Schaden
ersatzes ist zu berücksichtigen, ob der Betrieb Möglichkeiten 
zur Minderung des Schadens genutzt hat.
KrG Schwerin-Stadt, Urteil vom 3. März 1983 — A 48/83.

Die Verklagten sind beim Kläger als Heizungsinstallateure 
bzw. als Isolierer beschäftigt. Wegen der Entfernung zwi
schen ihrem Wohnsitz und dem Arbeitsort stellte der Klä
ger ihnen unentgeltlich Unterkünfte zur Verfügung, für die 
er je Bett und Tag 4,20 M an einen anderen Betrieb ent
richten mußte.

Da die Verklagten sich bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Heim im Februar bzw. März nicht ordnungsgemäß abge
meldet und die Heimausweise nicht zurückgegeben hatten, 
mußte der Kläger bis zum 15. Juni auch weiterhin die Un
terbringungskosten bezahlen.

Der Kläger hat bei der Konfliktkommission beantragt, 
die Verklagten zur Zahlung dieser weiteren Unterbringungs
kosten zu verurteilen.

Die Verklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. 
Sie haben zugegeben, daß sie sich im Wohnheim nicht per
sönlich abgemeldet und auch die Heimausweise nicht zu
rückgegeben haben. Darauf seien sie nicht hingewiesen wor
den. Sie hätten deshalb angenommen, daß der Kläger sie 
abmelde. Der Verklagte zu 1) erkenne an, daß er bei seiner 
Einweisung die Heimordnung erhalten habe; die Verklag
ten zu 2) bis 5) hätten die Heimordnung in ihren Zimmern 
vorgefunden, sie aber nicht gelesen. Im übrigen hätte der 
Kläger bei genauer Prüfung der ihm monatlich zugehenden 
Rechnungen des Heims die unterlassene Abmeldung viel 
früher feststellen können und selbst die entsprechende Ab
meldung veranlassen müssen.

Der Direktor des Kreisgerichts hat das Verfahren gemäß

§ 3 Abs. 1 der 1. DB zur ZPO — Zuständigkeit des Kreisge
richts in Arbeitsrechtssachen — vom 25. Oktober 1977 (GBl. I 
Nr. 32 S. 349) an das Kreisgericht herangezogen.

Die Klage hatte teilweise Erfolg.
Aus der Begründung:
Das Gericht hat festgestellt, daß der Kläger die Verklagten 
nicht ausdrücklich darauf hinwies, sich persönlich im Wohn
heim abzumelden. Es ist jedoch bewiesen, daß den Verklag
ten bei der Anmeldung eine Heimordnung ausgehändigt 
wurde bzw. daß sie eine solche in ihren Zimmern vorfanden 
und deren Erhalt bestätigten. Sie wurden also zumindest 
durch die Heimordnung darüber informiert, daß eine per
sönliche Abmeldung aus dem Wohnheim erforderlich ist. 
Ziff. 21 der Heimordnung legt ausdrücklich fest, daß dann, 
wenn am Tage des Ausscheidens aus dem Wohnheim keine 
ordnungsgemäße Abmeldung bei der Heimleitung erfolgt, der 
volle Kostensatz bis zu dem Tage berechnet wird, an dem die 
Abmeldung vollzogen wird. Daß die Verklagten teilweise die 
Heimordnung nicht durchgelesen haben, ist in diesem Zusam
menhang unbeachtlich. Diesen Umstand haben sie selbst zu 
vertreten.

Wegen des Zusammenhangs der Bettenplatzbelegung mit 
dem Arbeitsrechtsverhältnis der Verklagten zum Kläger, ins
besondere wegen dessen rahmenkollektivvertraglicher Ver
pflichtung zur Bereitstellung geeigneter Unterkünfte am Ar
beitsort, stellt die Pflichtverletzung der Verklagten aus der 
Heimordnung zugleich eine Arbeitspflichtverletzung dar. Da 
es den Verklagten auch bei einer kurzfristigen Umsetzung an 
eine andere Baustelle möglich gewesen wäre, sich bei der 
Heimleitung bzw. in der Rezeption persönlich abzumelden, 
ist die Arbeitspflichtverletzung auch schuldhaft begangen 
worden.

Die Pflichtverletzung der Verklagten bewirkte, daß die 
Bettenplätze weiterhin als durch sie belegt galten und dem 
Kläger deshalb die Unterbringungskosten für die Zeit bis 
zum 15. Juni 1982 in Rechnung gestellt wurden. Der Zeuge H. 
hat bestätigt, daß diese Plätze auch nicht anderweitig verge
ben worden waren.

Gemäß § 260 AGB sind die Verklagten verpflichtet, dem 
Kläger den durch Verletzung ihrer Arbeitspflichten schuld
haft verursachten Schaden zu ersetzen. Da Schuld in Form 
der Fahrlässigkeit vorliegt, bemißt sich ihre materielle Ver
antwortlichkeit nach § 261 Abs. 2 AGB bis zur Höhe des mo
natlichen Tariflohns.

Bei der Festsetzung des zu erbringenden Schadenersatzes 
hatte das Gericht die Gesamtheit aller Umstände zu beach
ten (§ 253 AGB). Dem Kläger ist vorzuwerfen, daß er nicht 
alles getan hat, um den durch die Pflichtverletzung der Ver
klagten ausgelösten Schaden zu mindern, (wird ausgeführt)

Aus diesen Gründen erachtet es das Gericht als gerecht
fertigt, den Verklagten den Ersatz desjenigen Schadens auf
zuerlegen, der sich aus den berechneten Unterbringungskosten 
für die Zeit bis zum Ablauf des nächsten Kalendermonats 
nach ihrer Abreise aus dem Heim ergibt. Dagegen hat der 
Kläger im Rahmen seiner Mitverantwortlichkeit den Teil 
des Schadens zu tragen, der entstanden ist, weil er durch Un
terlassung gebotener Maßnahmen nicht zur Abwendung bzw. 
Minderung des weiteren Schadens beigetragen hat.

(Es folgen Axisführungen zu den konkreten Schadenersatz
summen, die die Verklagten zu zahlen haben.)
Anmerkung:
Die Verhandlung wurde vor erweiterter Öffentlichkeit am 
Sitz des Betriebes durchgeführt und war auf Veranlassung 
des Kreisgerichts durch den Betrieb organisiert worden. Vor 
der Verhandlung hatte eine Aussprache mit dem stellv. Lei
ter des Bauarbeiterwohnheims stattgefunden, um die Pro
bleme, die bei diesem Rechtsstreit zutage getreten waren, zu 
klären.

An der Verhandlung, die zum Teil außerhalb der Arbeits
zeit stattfand, nahmen von seiten des Betriebes der Betriebs
direktor, der Fachdirektor für Ökonomie, der Justitiar, meh
rere Baustellenleiter, Mitarbeiter des Bereichs Arbeit und 
Löhne, der BGL-Vorsitzende sowie Vertreter der Konflikt
kommissionen des Betriebes teil. Ferner waren der Leiter des 
Bauarbeiterwohnheims des VEB W. und der Leiter der Re
zeption des Heims anwesend.


